
Pfarrer heu uta eHer Kın vielfachesApostolakönnen diese ausübe durchutesBeispiel, Gebet,
Belehrung -und Glaubensverteidigung,Verbreitung de
guten Presse und Wachsamkeit gegenüber den Gefahren,
welche er Pfarrfamilie durch kirchenfeindliche: Eın
HUÜsse- drohen In vielen Piarreien benselbst schon die
Kınder E1n segensreiches Apostolat. LÜr Gottes e1lClc aUusSs

(Z das Sonntagsblattapostolat).
In uUNsSeTEeTr Kam te durchwühlten ehrfurchts

losen Zeit wird mancher : eelsorger vielleicht auch
sönlichen Schutz gegenüber der kirchenfteindlichen Hetze
und Verleumdung brauchen. Gut unterrichteteKatho
Iıken und V allem dıeLaı:enapostel werden ihren Hırten
nıcht le1g Stich lassen. Wenn durchaus: nıcht
ers geht, mMu Ireılich derPriester seine Ehre uch
em Rechtswege verteidigen. Das ist bisweilen schon des
halb notwendig, damıt die Kirchenfeinde nıchtallzu Irec
werden. Die Rechtsschutzstellen der katholischen Geist-
ichkeit. müßten daher noch mehr benützt und ausgebau
wverden.

Das L1oben der Kirchenfeinde Wort und Schrift
erschwert die Seelsorge ı der Ge enwart gewaltig. Aber
ott weıß auch, ET ZlIä{pt Die kirchenfeind-
liche Hetze gıbt jedenfalls demLaien reichlich Gelegen-heıt, sıch mıt ireiem tapferem Entschluß ürChristus Z
erklären, und dereelsorger wıird genötigt, Chrıstı ehr
nıt Nachdruck ZUF Abwehr des rrtums ZUu verkünden
Seien WIr Priesten. als treue Hirten bereıit, uUunseTre
schwere 1sSs10n NCl .krankeneıitZ erfüllen. Di
Hılfe des allmächtigen göttlichen Hirten WIT:  d uLS annn
Nn1ıC iehlen.

Lehrsiücke aUs„OUAArAgESIMO MNNO“
Von Oswald -Breuning

Daspäpstliche  Q. a.) beste Weltrundschreiben „Quadragesimannoe Q. a.) besteht AaUSs geschichtlichen, eINEM
lehrhaften und eiINeEM SOZUSASEN gesetzgehberischen Teil

welchem der Fapstdie W egwelsung 1D1 Z notwen-15  Usealt Lehtstückdigen.sittlichen .Erneuerung der (ÜJese
bedeutsamsterArt sınd natürhchkeineswegs bloß ı em
lehrhaften Teile desRundschreibens, sondern ilalleı
Teilen enthalten; lehrhaften Teile ber. CS ist de
} der Mitte des Ganzen stehende ‚zweıte Hauptteildrängen' SIEsıchganzbesonders I1



Ncil-lä}‘cfinin‚g{, Léhrstücke AUS „Quadragesimo anno“.
/wanglos bilden wir folgende Gruppenf undOIjrage: Zus;tändigl;eit der Kirche (n TT

41 —43)
Fragenkre1s um das igentum (n 4469
FHragen‚ KrEIS Arbeıt ınd Arbeitsliohn (nhis /9)
Fragenkreis die Gestaltung der öftentlich-

rechtlichen Ordnung der (reseltschaft un die freien NVer-
gesellschaftungen /6—9/, FL

Kapılalismus (n 00—110
5 Soz{alismus (n 1A11 126).
Die hiıer angegebenen ummern sSınd dıe Olflnur%szahlen der

Abschnitte nach der UDruckvorlage der amtlichen Ausgabe der Vati-
kanıschen Druckereı. — Die vortreffliche Ausgabe der „50zialen Rund-
schreiben Leos 114 und DPius .9 ia ext und deutsche Übersetzung
sSsamt systematıschen inhaltsubersichten und einheı:tlichem Sachregister
herausgegeben (x Gundlach S IF Schöningh, Paderborn 1931),
hrıngt die Nummern Al Kande der deutschen Übersetzung VON
während . .Rerum novarum dort bereıts miıt der 1 der neuesten vatı-
kanıschen Ausgabe eingeführten Numerlerung abgedruckt ist: “ anft
weiche dıe Fußnoten Von SLiE verwelsen. WEl hiıer wıird
R 1:, ımmer nach Adleser ucn, amtlichen umerlıerung angeführt.

Zu jeder der aufgezählten Fra bringt das und-
schreiben eine I Anzahl Ol ehrstücken, dıe alle
nNns einzelne _ gehend behandeln eın recht umfang-
reiches uch eriordern würde, beileihigt sSICh doch die
Kınz kka einer überaus edrängten Kürze, daß ihre
StoHulle Sahz qußerordent ich ist Hlıer sollen 1n der HRel-
henfolge der gemachten Aufzählung wenıgstens einıge be-
sonders wichtig erscheinende Lehrstücke In Kürze dar-gelegt W_erden.
orirage: Zustänéigkeit der Kırche (nn 11 nd 41 —43).

Kiırche und ad Dieses IThema TuLlt die Welt- un
Kirchengeschichte Vo Jahrhunderten Kırche Un (1p-
sellscha[ftT, Kırche und Wırtschaft: Das WAar eiINn unerhört
1CUCS Thema! Kein Wunder, daß Leo XL, der dieses
Ihema zuerst anschlug, das Bedürfnis empfand, VOL sich
selhst un VOLX der Welt die Begründung geben, mıt
welchem Rechte dıe Kirche und ihr Ob Erhau5t, der L O-  —_
miıische Pa SL, uch diesen durch die neuzeitliche Knt-
wicklun rennend gewordenen Fragen EeLWAS
haben irche un Staat als die Vertreter Zzweler WwWesens-
verschiedener Gewalten, 1er der geistlichen, dort der
weltlichen Gewalt, mußten ein Verhältnis einander fin-
den, ihre ((ewaltbereiche en einander abgrenzen. Daß
der sroße Staatsmann qu{i dem Stuhle Petri INn seinen
Stäatégnzyklil;en „Diuturnum” vom } unj 1881 un
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„Immortale“” om 1: November 1885 _('fieses Verhältnis g..umschrieb und die Grenzen mıiıt sıcherer Hand a bh--
steckte, das tand jedermann selbstverständlich, Ader nıcht
die geistliche Gewalt entweder überhaupt leugnete der
doch völlig die weltliche (Grewalt auslieferte und Ver_r-
klavte Nur der Lıberalıiısmus strengster OÖbservanz
konnte 1er Anstoß nehmen. Als ber Leo 1{11 ın
„nerum novaruıum “ en herkömmlichen Kreis über-
chrıtt un ‚erstmals Fragen des neuzeitlichen Waırt-
schaftslebens und der durch die wirtschaftliche Ent-
wicklung bedingten gesellschaftlıchen Lage lehr- und
hırtenamtlich Stellung nahm, da erschıen 1eSs selbst
vielen Katholiken nıcht bloß verwunderlich, sondern
geradezu bedenklich (vgl d. e 14) Weıl Leo;
der die geistıgen Strömungen der Zeıt wohl abzu-
schätzen wußte, 1es voraussah, darum der ungewöhn-liche Nachdruck, mıt dem Lür die Kırche und ihr
Öberhaupt die Zuständigkeit 1n diesen Fragen in An-
spruch nımmt, darum seine relerliche und beschwörend
ernste Versicherung, die anstehenden Fragen könnten
hne Mitwirkung der Kirche einer ersprießlichen Lösungüberhaupt icht zugeführt werden Il. 13)

Inzwischen hat INa  — sıch ja 1U daran gewöhnt, daß
die Kirche siıch die sogenannte sozıale rage küm-
mert; INa  m hatte auch 1n weıteren reisen einsehen ge-
Jernt, daß mıt Grundsätzen VO der Art „Mıt Sıtten-
sprüchlein baut INa  u keine Euisenbahnen“ qaut die Dauer
N1C weıt kommen ist, weıl die heutige Wirtschaft,
die Produktions- und Verkehrstechnıik, deren diese Wirt-
schafit sıch bedient, hne eiIn sehr hohes Maß VOoO  a Sıitten-
Sstrenge un Gewissenhaitiskeit überhaupt nicht geht. So
dämmerte wohl die Einsicht dafür, daß Wirtschaftsethik,

Börsenmoral?Aktienmoral*), Versicherungsmoral®),Gläubiger- und Schuldnermor Arbeits- und Lohnmoraljl ı
doch keine leeren Worte, sondern geradezu entsche1-
dende JIragkräfte einer hochgespannten und verwik-
kelten Wirtschafit WI1e der unsrıigen sind. ber TOLZ
dieser auidämmernden un allmählich wachsenden Eın-
SIC die heute dazu ührt, daß führende Wirtschafts-
Dlätter WI1€e „Frrankiurter Zeitung” un „Deutsche Berg-
werks-Zeitung” über die Wichtigkeit hochstehender

*) Vgl. vom YI:
Berlin 1930 ktienreform und oral, arl Heymanns Vérlag‚

Vgl vom VIG Grundzüge der Börsenmoral, Herder A CGoO.,
G INn H: Verlagsbuchhandlung, “reiburg l. 1928

Vgl Vo V{f., Art Versicherungsmoral ım Staatslexıkon der

Gör'r‚esgesellschaft 1982 S



Wirtschaftsmoral Tast éäpstlicher reden als der Papst,und führende Wiırtschaftsverbände SICH en Rang 9 -
laufen In und ebun en sıttlıche Fntartungser-
scheinungen ın ırtschait und Tr dringende Wie-
derinkraftsetzung strengster sıttlicher Maßstäbe,
blieb doch roße Unklarheiten. Um die sogenannteEigenstandigkeit der Kultursachgebiete, das Ver-
hältniıs der sogenannten Wırtschajtsgesetze ZU Sitten-
Seselz entspannen sıch weitläufige un nıcht immer
iruchtbare Erörterungen. Hier hat Klarheit ‘ ge-
bracht.

Um die E1genständigkeit : geht der Streıt seit der
Herbsttagung des katholischen Akademikerverbandes ın
Aachen 1926.*) An sıch ist die Sache sehr einTfach, 5 dalr

der Streit nıcht notwendie SCWESCH waäare. Jedes Kach-
‚ oder Sachgebiet hat selne iıhm eigenen Gesetze, die Z11=
letzt kein anderer als der Schöpfer selbst 1n S1€e aineln-
gelegt hat Das gılt VO der Musık un VO  am der Malerel,E  uc  W1rtschaftsmoralfast | gäps’t‘—iiche’rv reden als der Papst,  und führende Wirtschaftsverbände sich den Rang ab-  laufen in Kundgebungen gegen sittliche Entartungser-  er  scheinungen in  irtschaft und für dringende Wie-  derinkraftsetzung strengster sittlicher  Maßstäbe,  So:  blieben doch  roße Unklarheiten. Um die. sogenannte   Eigenständigkeit der Kultursachgebiete, um das Ver-  hältnis _ der sogenannten Wirtschaftsgesetze zum Sitten-.  gesetz entspannen sich weitläufige und nicht immer  {ruchtbare Erört  V  erungen. Hier hat Q. - a. Klarheit ‘ ge-   bracht.  e  Um die. Eigenständigkeit geht der Streit seit der  . Herbsttagung des katholischen Akademikerverbandes in  Aachen 1926.*) An sich 1ist die Sache:sehr einfach, so daß  _der Streit nicht notwendig gewesen wäre. Jedes Fach-  _oder Sachgebiet hat seine ihm eigenen Gesetze, die zu-  letzt kein anderer als der Schöpfer selbst in sie hinein-  gelegt hat. Das gilt von der Musik und von der Malerei,  _ von der Sprache und von der Schrift, von der Physik.  und von der Physiologie, von der Wirtschaft und von  der Politik. Welche Töne einen Zusammenklang ergeben,.  bestimmt sich ausschließlch und allein nach musikali-  schen Gesetzen, ebenso wie nur die Gesetze der Farben-  lehre etwas darüber ausmachen, welche Farben komple-  mentär sind. Die Flugbahn des Geschosses richtet sich  _ einzig und allein nach den Gesetzen der Physik — aber  ob ich das Geschütz abfeuern und einen Krieg entfesseln  ‚darf, dies zu entscheiden ist Sache des Sittengesetzes.  Ebenso gehorcht die Vererbung aufs strengste den phy-  siologisch-biologischen Vererbungsgesetzen  -  nichts-:  destoweniger ist es wiederum das Sittengesetz, welches  entscheidet, ob die geschlechtliche Vereinigung gesche-  hen und durch die Zeugung eine Vererbung eingeleitet  wie auch, ob umgekehrt durch Zwangseingriff oder auch  _ frei gewollten Eingriff der Mensch der Zeugungsfähigkeit  - beraubt werden  arf. Die angeführten Beispiele lassen  _ bereits den Wesensunterschied der eigenen Gesetze der  verschiedenen - Sachgebiete, die ihre  igengesetzlichkeit  ;oder Eigenständigkeit begründen, gegenüber dem Sitten-  _ gesetz erkennen. Erstere besagen, was geschehen. kann  oder. nicht kann; sie sagen aus, daß die Setzung einer  bestimmten Ursache unweigerlich auch bestimmte Fol-  gen auslöst, daß  ein :bestimmtery Erfolg nur unter be-  A Vgl F, X nla DE Eigengesetzlichkeit der Kultursach-  W  gebiete (Der katholische Gedanke, Bd. XVIII), Oratoriumsverlag Köln-  — München-Wien 1926.. — Weiteres Schrifttum hiezu angeg  >  eben be1m  XE m seiqer Börsenmoral (s. Anm. 1), S _257 Anry; 22.  Zvo der Sprache un VO  b der Schrift, V}  an der 31k
ımd VO  > der Physiologıe, VO der Wirtschaftt un von
er Politik. Welche 1öne einen Zusammenklang ergeben,.
bestimmt siıch ausschließlich un allein ach mus1ıkali-
schen Gesetzen, ebenso W1Ee LU die (xesetze der Farben-
lehre etiwas darüber ausmachen, welche Karben komple-
mentar sind. Die Flugbahn des Geschosses ichtet sich
€EINZIS nd alleiın ach den Gresetzen der Physık aber
ob ich das Geschütz abieuern un einen Krieg entftfasseln
darf, dies entscheiden ist Sache des Sittengesetzes.
Ebenso gehorcht die Vererbung uls strengste den Dhy-
siologisch-biologischen Vererbungsgesetzen nıchSE
destoweniger ist wiederum das Sittengesetz, welches
entscheidet, ob 1€ geschlechtliche Vereinigung gesche-
en un durch die Zeugung .eine Vererbung eingeleitet
W1e  WEl auch, ob umgekehrt durch Zwangseimngriff der uch
Irei gewollten Eın rıft der Mensch der ZeugungslähigkeitA beraubt werden arı 1€e angeführten Beispiele lassen
bereits den W esensunterschied der el eCHNEN (Gesetze der
verschiedenen : Sachgebiete, die ihre igengesetzlichkeit
oder Figenständigkeit begründen, gegenüber dem Sıtten-
gesetz erkennen. Eirstere besagen, WwWAas geschehen kann
oder. nıcht kann; S1e aus, : .daß die detzung eiIner
hestimmten Ursache unweigerlich auch bestimmte Kol-
gen auslöst,; dalß ein _ bestimmter Krfols NUÜür unter be-

Z Vgl Landmessér, Die Eigengesetzlichkeit der Kultursach-
>gebieté (Der katholische Gedanke, JOratoriumsverlag Köln-
München-Wien 1926 Weiteres Schrifttum hiezu AanSeseben beım
Vi In seiner BOrsenmorTal (S. Anm..1), 25, Anm 2



stimrtf1feii Y ngen und durch Anwendung bestimm-
ler Mittel erzielt werden kann,; nıcht anders. {)as Sitten-
geselzZ dagegen bestimmt; was WITr dürfen, bezw. nıcht
dürifen, aS uns geboten, ECZW. W as u verboten. ist
Sowohl die Miıttel qals auch die TZiele (Erfolge) betreifend
steckt das Sıttengesetz SOZUSagen drei Kreise für uns ab
einen Krels des Gebotenen, einen Kreıls es Verbotenen
ınd einen. Kreilis freier Bewegung, ınnerhal dessen
88  Serem Gutdünken ber
W as unıs hbehebt: Jassen iIst, le‘ un und zu lassen,

Kür alle Lebensbereiche wırd das anerkannut Und
eingesehen; NUur bei Wirtschaft un Politik macht es
merkwürdige Schwierigkeiten. Und doch hegen die Dinge
1er W1€e auf allen anderen Gebieten. Dem (12-
genstande der Knzyklıka gemäß geht uns hler 1Ur e
Wirtschaft Beginnen WITr be1 den Zielen, die UUSC$E
wirtschaftliches Handeln: sıch setzt, bezw. den Erfolgen
die herbeitührt. Da gıbt /aele; die pfllichtmäßl an-
gestrebht, KErfolge, die ach bestem Können herbei ührt
werden MuUssen, Ir der Lebensunterhalt tür 1e Ka-
mıhe. Umgekehrt gibt Ziele, die sıch Zı sSeizen as
G(rewissen verbietet, Lrfolge, dıe entweder unbedingt z
mieden (verhindert) der Nnur unter esumm umschr1ı1e-
benen Bedingungen zugelassen 1ın den DE  auf genommen)}
werden dürfen, Lıe der wırtschaftiche Zusammenbruch
eINeEeSs Konkurrenten. Endlich ibt eIn sehr sroßes und
weıtes Gebiet völlig Ireier 7.ie setzungen, WO der Mensch
schalten und walten kann 1n iIreler Auswirkung seiner.
schöpferischen Anlagen, sSEeINES Gestaltungsdranges, Se1-
11eS planenden und unternehmenden Geistes w1e€e seiner
überquellenden Jatkratt Nicht anders SteE es srund
sätzlich mıt den Mıtteln War iıbt _ es nl]e ein Mittel; das
LIMN seliner selbst willen sittlich geboten wäre. Wohl aber
gıbt ıttel, die ihrem W esen ach 1n SICH selbst sitten
wıdrı1g un darum sıttlich verboten sind. (zeradezu un
übersehbar reich ber ist“ die Wahl der Mittel, die uUunRnS
anheimgegeben ist, weil S1e€ 1n sıch keine Gegensätzlich
keit zum  Sıttengesetz iragen und ihr (Grebrauch Uuns da

ach Gutdünken Ireıisteht.
Ist eiIn 'Erfolg. zufolge der wirtschafit!ichen Gesetz

mäßigkeiten nur durch Mittel Z erreichen, die sitten
widrig SINd, SO folgt, daß auf diesen Erfolg verzichtet
werden muß, sogar dann, wenn er an siıch pflichtmäßig
herbeigeführt werden müßte, nicht bloß der ireıen Wah
anheimgestellt wäre. Führt umgekehrt der. Einsatz eines

sıch einwandireien Mittels zu einem Krfol den de1
Mensch‚; zu vermeiden verpflichtet ist, Sso ‚eben da
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durch dive4 ‚Anwenduné diéses Mittels unerlaubht. In beiden
Hällen durchbricht weder die wirtschaftliche (1esetz-
mäßbhigkeit die sıttliche Ordnung och das Sittengesetz die

ırtschaitsgesetze. Sondern ist gerade die wirtschafit-
lıche Gesetzmäßigkeit, muiıttels deren der Urc welche
INAdUrcC die sıttliche Norm VO ıttel her das Ziel der
VO Ziele her das Mittel ergreift un ihm se1ın sıttliches
Gepräge gıbt. Umgekehrt ist wieder das sıttliche (ıe-
setTZ, das mich lehrt, WwW1e ich al  1 der Klavıatur der wirt-
schaftseigentümlichen Zweck-Mittel-Verhältnıisse spie-
len habe So durchdringen d1ıe beıden Sittengesetz und
wirtschaftliche Gesetzmäßhigkeiten einander u{is 1N-
nıgste, umtassen un Lragen sıch gegenseıt1g, Der beide
hewahren dabel völlig ihre W esensart, ihre Figenständig-
keıt Ja, ist vollkommen unmöglich, die sıttliıchen 07
vefze qauf wirtschaitliche der Jetztere qui erstere zurück-
zutüunren. Man ann nıcht die (resetze der Musık quf (Je-
SEIZEe der Malereı zurückIiühren; aber iInNna  e ann in QEWIS-
NC Sinne beide qauf eine . gemeiınsame Quelle zurück-
tühren, nämlich qu{f physikalısche (zesetze einerseıts,
äasthetische (zesetze anderseılts. IBER ist möglich, weil die
Löne der Musık W1€ die Farben der Malereı Teilgebiete
des umfassenderen Keiches der physiıkalıschen Ersche1li-
HNUNSCH, der Wohllaut der Musık W1€e die Augenweide
VOQil Karbe und Form em Bereiche des Schönen an SE-
hören. Die Waiırtschafit un ihre Gesetzmäßi keıten aber
gehören dem Bereiche des SeiIns . die Sıitt ichkeit nd
dıe sıttıchen (Jesetze dem Bereich des Sollens Wirt-
schaftsgesetze quft sittliche (z‚esetze zurückführen wol-
jen, 1£€ 1Iso en Versuch machen, das eın aui das
Sollen zurückzuführen; umgekehrt das Sittengesetz qui
dıie wirtschaitliche Gesetzmäßigkeıt zurückführen, hıeße
das Sollen im Hinblick qui die umtassendste Lebensord-
NUNS, quf das höchste un oberste Ziel hın, zurückiünren
anf ein L eiulgebiet des SeINs, ja .auf einen SaNz kleinen
Ausschnitt des geschöpflichen »deims. Das eine

W1€e das andere!
wıider-

sinnigi materılalistische Geéchic':htsauffassung, rich-
liger als ökonomische Geschichtsauffassung bezeichnet,
L:at den letzteren Wiıdersinn allerdings behauptet: dıe
(reli 1LÖösen sıttlichen Vorstellungen der MenschenSledig 1C ein iderscheıin, eiIn Epiphänomen der wiırt-
schaftliıchen Gegebenheiten. Miıt wohlbegründeter Ent-
rustung weılısen WITr eine solche Ungereimtheıit und Unge-
heuerlichkeit zurück. Dann hätten WITr aber auch nıemals
den entgegengesetzten Irrtum selbst verifechten un die
Rückführung oder _ Rückführbarkeit der Wairtschaftts-
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geselize auf das Sittengesetz behgiupfen dürfen. Mag uch
dieser Irrtum nıcht entwürdigend Iüur die Hohelit un:
Würde des Sıittengesetzes erscheinen W1e die marxısti-
sche Irrlehre, INag CL scheinbar SallZ besonders
den unvergleichlichen Rang des Sıttengesetzes betonen
un herausheben: das Sittengesetz hat nıcht nötig,
sıch eine /alsche Größe erborgen; durch seine wahre
Größe ist sroß und erhaben Nur In Gott
dem Urgrund un KEndziel aller Dinge, haben Sıittlich-
eit und Wiırtschalit, sıttliche (Gesetze und wirtschafit-
hliche Gesetzmäßbhigkeıten ıhren gemeinsamen Quell ott
aber hat uUunNns dieser doppelten Gesetzmäßigkeıt n...
übergestellt: den Seinsgesetzen der Dinge, die uns N,

WIT können, und dem Sittengesetz, das uns sagt, W as
WIT dürfen, Was WIT sollen.

Miıt SENAU den orten, mıt denen das Vatikanische
Konzıl die Kigenständigkeıit VOo Vernunft und Glaube be-
stimmt hat (sess. S Can 4, 1799 umschreibt eute dıe
Knzyklıka . die KEigenständi keıt VO  an Wirtschait un
Sıttichkeit: ın SLLO GQUAEGUE ıtız SULS utuntur PTINCI-
DUS. Jede VO  — belıden‘ hat ıhren eigenen. Bereich; inner-
halb dieses ihres Bereıichs gelten ihre arteigenen W esens-
gesetze un seht S1Ee ach diesen Wahrhait eın er-
lösendes W ort! Und WEeNnh INa ach dem vatikanıschen
Konzıl nıicht mehr versuchen durite, Kigenwert un
Kigenständigkeit der natürlichen Vernunit gegenüber der
Glaubenserkenntnis leugnen der abzuschwächen,
dann soilte INa  a} eute ehbenso einen Schlußstrich machen
unter qlle och ut gememnten Versuche, Wirtschafits-
gesetze durch Vorsc rıtten der Sittenordnung, wıirtschait-
hliche Einsichten durch sıttliıche Erkenntnisse berıichtigen
der umbiegen I wolhlen. Was WIr- Zu berichtigen,
rechtzubiegen en, sind nicht dıe wirtschaftlichen (Gre-
setzmäßigkeiten, sondern das Ireile wirtschaftliche Han-
deln der Menschen, das sıch den wirtschaftlichen (Gresetz-
mäßigkeiten War nıemals entziehen, er im eıgent-
lıchen Sinne ihnen uch n1ı€e und nirgends zuwıderzu-
handeln vermag diıe demnsgesetze sind Hu einmal
stärker. als aller Menschenwille! innerhalb des Spiel-.
V’auımms jedoch, den die wirtschaftlichen Gesetzmäßi1ig-
keiten CL CHI3 Irelıen Willen lassen,. Gelegenheıt‘
iUindet, sich -mıit em Sıttengesetz ın Widers
seizen der den Kınklang mıt ihm wahren.*ruch Z

Vgl Soziales Gesetzbuch, Aufriß einer kathohlischen Gesell-
schaftslehre, herausgegeben Ul der Internationalen sozlalen Studien-
verein1gung; deutsche Übersetzung 1 Pfir Franz miıt einer Ein-
(ührung vom ’Vf.} dieses, Saarbrücker Druckerei und Verlag A.- 1928,



H-B ng

Wirtschaft un Sittlichkeit, so War mıt der Enzy-klıka betonen, Siınd quis 1efifste wesensverschle-
den Aber, wl1e uch uft un Licht wesensverschiedendoch einander aufs innigste durchdringen die Luft istım Licht und das Laicht erfüllt die I .uft SO besteht die
gleiche wechselseitige Durchdringung zwıschen Wirt-
schait {n Sittichkeit. ben wurde bhereıts einma|! darauf
Bezug 8  MeEeN; l1er gılt C 1€eS ebenfalls 1m Anschluß
an och näher auszulühren. In der Tat weist die
Knzyklika hier aut einen le1ıder allzu wenI1g beachteten;
ja vielfach verkannten inneren Zusammenhang hın Die
Wirtschaft ist e1in Zweck-Mittel-Verhältnis (wenn dıes
auch ach ulnls Auffassung keineswegs INr eigentüm-hches Wesen ausmacht, sondern 1im Gegenteil ihr mı1t
en übrigen Kultursachgebieten gemeınsam ist). Ks
sibt Iso 1n der Wiıirtschaft eın Nebeneinander un eın
Übereinander VO  —_ /Zaielen mı1ıtsamt jeweils zugeordnetenMıiıtteln, 1Iso eın SaNzZeS vielgliedriges, gestuftes (1ebäude
V-O Mıtteln un Zielen. In anderen Kultursachgebietenist © WI1Ie gesagt, ebenso. ber quch die sıttliche (O)rd-
NUunNg kennt Miıttel un Ziele, Ja S1€ gipielt 1n einem ein-
zıgen höchsten Ziel, ist VO  my diesem etzten Zaiel! voli-
kommen durchherrscht, bıs Ins einzelnste un teinste be-
st1immt So nımmt 1n einem rıchtig verstehenden
Sinne die sittliche Ordnung alle i un Zwischen-
ziele In sıch au{i un Tügt S1e zusammen einer einzıgen,

ihteinheitlichen, allumfassenden Zielordnung. Das
N1IC HU eiIn herrliches, In seiner Geschlossenheit über-
wältigend eindrucksvolles Weltbild: neln, wirtft eın
9 sehr helles un scharfes Licht auf die wechsel-
seıtigen Beziehungen VO Wirtschafit nd Sıttlichkeit;auch VO Wirtschaftswissenschaft nd Sittenlehre (Ethik,Moral)

Im wirtsChaltlichen un entsprechendes gilt VON
jedem anderen — Seinsbereich besteht eın bestimmter
Sachzweck („„Linıs oper1s‘), der schlechthin vorgegeben,iın der Natur der Dinge selhst angelegt un darum
auch der natürlichen »Vérnünft erkennbar ist Das ist So
INT D „Wirtschaftsgéseti Ausdruck einer. Bezichung des ach-
einander der Nebeneinander vVvon wirtschaftlichen Vorgängen oder
Gruppen olcher Vorgänge.‘‘ Oft se1l erforderlich, ‚„„das Wirksam-:
werden dıeses oder jenes Wirtschaftsgesetzes verhindern. Die Geld-
aufblähung hat unvermeidliche Fo
Laßt sıch vermeıden“ (ebenda).

lgen; aber die Geldaufblähung selhst

< Vgl. hiezu .Ad., Weber, KEinleitung ın das Studium der Volks-
wirtschaftslehre, Duncker U, Humblot, München U: Leipzig 1932,
„ 57 Volkswirtschaft und Wirtschaftsethik, woselbst ehenfalls dıeBedeutung der Zielord_nuvg al die Spi_tzek geste wird.



wahr, CL  T C C isecer aft u11l
Jenken Sar icht Zvollziehen /ermOgSeN, ohne -diesen
Sachzweck darın sehen und auszusprechen. (Genau <
5WIiC ich „Messer“ denken kann, hne dabei qls
Denkinhalt haben „Gerät zum. Schneiden“ WIe das
Wort „Messer ” 1Ur miıich vollkommen sinnlos und
verständlich bleibt; - e1Nn Geräusch, das Aa Ohr
dringt, ohne daß irgend etwas ImeiInNnNenN Verstand all=
leuchtet, D1IsS 1C. verstehe ssZUM chneiden“ 1Iso en
Zweck, der diesem. Dingerst inn gibt und
anderen.gestaltähnlichen Dingen unterscheidet, N
N annn 1C den Begriff ‚„Wirtschafit“ der „wirt-

schatften  .. erfassen, 1I11E beı den Worten irgend etiwas
denken, WEniıch N1C. verstehe: Geschehenszusammen-
hang, bezw. menschliches Handeln ZEE Unterhaltsfür-
.Wiırtschaftliches Handeln zann VO  > sehr verschle-
dener Ahsicht („finis operantıs' geleitet SCIHL; 1iNMMer
qber hat as Sachziel der Unterhaltsfürsorge; andern-
Falls ist ehben das,as da geschieht, kein wirtschaliten,
sondern ırgend etiwas anderes.

ber nıicht bloß dies ıst wahr, daß der Be riff „Wirt-
SC  a  , eEeZW. „wirtschaften” 1es /Zielhan eln besagt
und darum Sar nıcht gedacht werden kann, ohne daß
das Ziel, nämlich die Unterhaltsfürsorge mitgedacht
würde. Dazu kommt, daß dieses Ziel als C111 NnNotwendiges
Zae! mıt'unbezweifelbarer Sicherheiterkannt werden
INasQ. Ln unbefangener Blıck ı die Welt genugt, u  Z
XS klar machen, daß WITL Menschen Unterhaltstür-

treıben NUSS hne Unterhaltsfürsorge zommen
WIT nıcht aAaus. Es istdiıe Lebensnot, die. unls Wırt-
schaften anhält. Das Sachziel der Wiırtschaft, sowohl des
Wirtschaftens- des einzelnen als uch derGesamtwirt-
schafit, verstanden als er‚roße Geschehenszusammen-
hang, den WITL schlechthin .Da Wirtschaft“ NECHNNEN, IMNUu
erreicht, der Lebensunterhalt, die materielle Bedar{is-
befriedigung muß geschaift werden, Sonst gehen WUITI mıiıt
allen och schönen Theorien und dealen elendiglich
zugrunde.

Um die Beziehun zwıschen Wirtschafts. eseizen
un Sittengesetz bsc ijeßend klarzule damit
auch die Figenständı keit VO.  > Wairtschaft und Sittlichkeit
erschöpfend Zu INSC reiben, nımmt die KnzyklikaCdiese beidenWahrheiten ZUFLF Grundlage

Die sogenannten Wirtschaftsgesetze sınd Aussagen
ber Sachverhalte, Grunde analytische Wahrheiten,
betreffend Zweck-Mittelverhältnisse;



D

FEUDAINS, & rstuc rasesinSE  n  reuning,  ehrstücke  ragesin  Nnno  S  'dé/rf éésärfi‚£e W1rt/schafthche Béremh '\ istTi eirii Ziiicjl;  . lha  ndeln, bezw. ein Handlungszusammenhang mit vorge-  gebenem, d. h. sachnotwendi  gem und lebenantyvefidiggm  ‘“ Ziel (O. a n 42).  Was verlangt  demgégeriü]öer das ’Sittengééetz _ von  uns? Daß wir, wie im Großen und Ganzen unseres Le-  bens, so auch im Kleinen und Einzelnen die rechte Ziel-  ordnung wahren, in unserem gesamten Tun und Lassen  das Gesamtziel unseres Daseins, unser letztes. Ziel und  Ende, innerhalb jedes Kultursachgebietes aber dessen  arteigentümliches, wesenseigenes Sachziel mittelst der je-  weils sachdienlichen Mittel anstreben. Bewegst du dich  im Raum des Wirtschaftlichen, dann wirtschafte, d. h.  nimm dir zur. Richtschnur deines Handelns, stets die-  jenigen Maßnahmen zu wählen, die als Mittel eingesetzt  den Sinn der Wirtschaft, ihren Sachzweck verwirklichen,  d. h. denjenigen Erfolg herbeiführen, der von der Natur,  vom Schöpfer selbst  ‚ der Wirtschaft als ihr Ziel vorge-  -  steckt ist!  Das bedeutet aber zweierlei. Erstens bedeutet es: die  sittliche Ordnung gebietet, im Raume der Wirtschaft die-  jenigen Mittel zu gebrauchen, welche zufolge der wirt-  schaftlichen. Gesetzmäßigkeiten den Zweck der Wirt-  schaft erreichen helfen. Die sogenannten Wirtschafts-  gesetze als solche wenden sich zwar nur an meinen Ver-  stand, den sie belehren, bei welchem Ziele ich unweiger-  »  lich ende, wenn ich bestimmte Maßnahmen setze, und  mittelst welcher Maßnahmen allein ich zu. dem Ziele ge-  _ lange, das zu erreichen ich mir vorsetze. Das Sitten-  esetz, welches das Ziel mir zur sittlichen Pflicht macht,  e  gt mir zugleich die sittliche Verpflichtung auf, der Be-  lehrung durch die Wirtschaftsgesetze bezüglich der Mittel  . Gehör zu schenken, der Anleitung, welche sie mir geben;  mit Eifer und Klugheit mich zu bedienen. So werden die  Nutzanwendungen  aus den sogenannten Wirtschafts-  gesetzen zu Geboten der sittlichen Ordnung. (Was alles  ganz genau so von allen übrigen Kultursachgebieten gilt,  auf denen der Mensch sich betätigt.  ’  Kin nicht ganz stren  ‘  ß  er Sprachgebrauch bezeichnet  diese „Nutzanwendungen  se  lbst als „Wirtschaftsgesetze“,  obwohl nach genauer Sprechweise, die letzteren theore-  tische (spekulative, analytische), erstere dagegen prak-  — tfische Wahrheiten sind. Lassen wir den etwas unstren-  en, aber eingebürgerten und durchaus vertretbaren  prach  geb T  auch gelten, dann ergibt sich: ‚Wirtschafts-  esetze“ — so’verstanden — sind zugleich auch die sitt-  iphep Reg'elndes wirtschaftlichen Handelns. Der Wirt-  eer gesamte wirtschaftliche Béreich “ Aa 1ıst ein Tiel-handeln, bezw. eın Handlungszusammenhang mıt SE
gebenem, sachnotwendigem und lebensfithendigémSE  n  reuning,  ehrstücke  ragesin  Nnno  S  'dé/rf éésärfi‚£e W1rt/schafthche Béremh '\ istTi eirii Ziiicjl;  . lha  ndeln, bezw. ein Handlungszusammenhang mit vorge-  gebenem, d. h. sachnotwendi  gem und lebenantyvefidiggm  ‘“ Ziel (O. a n 42).  Was verlangt  demgégeriü]öer das ’Sittengééetz _ von  uns? Daß wir, wie im Großen und Ganzen unseres Le-  bens, so auch im Kleinen und Einzelnen die rechte Ziel-  ordnung wahren, in unserem gesamten Tun und Lassen  das Gesamtziel unseres Daseins, unser letztes. Ziel und  Ende, innerhalb jedes Kultursachgebietes aber dessen  arteigentümliches, wesenseigenes Sachziel mittelst der je-  weils sachdienlichen Mittel anstreben. Bewegst du dich  im Raum des Wirtschaftlichen, dann wirtschafte, d. h.  nimm dir zur. Richtschnur deines Handelns, stets die-  jenigen Maßnahmen zu wählen, die als Mittel eingesetzt  den Sinn der Wirtschaft, ihren Sachzweck verwirklichen,  d. h. denjenigen Erfolg herbeiführen, der von der Natur,  vom Schöpfer selbst  ‚ der Wirtschaft als ihr Ziel vorge-  -  steckt ist!  Das bedeutet aber zweierlei. Erstens bedeutet es: die  sittliche Ordnung gebietet, im Raume der Wirtschaft die-  jenigen Mittel zu gebrauchen, welche zufolge der wirt-  schaftlichen. Gesetzmäßigkeiten den Zweck der Wirt-  schaft erreichen helfen. Die sogenannten Wirtschafts-  gesetze als solche wenden sich zwar nur an meinen Ver-  stand, den sie belehren, bei welchem Ziele ich unweiger-  »  lich ende, wenn ich bestimmte Maßnahmen setze, und  mittelst welcher Maßnahmen allein ich zu. dem Ziele ge-  _ lange, das zu erreichen ich mir vorsetze. Das Sitten-  esetz, welches das Ziel mir zur sittlichen Pflicht macht,  e  gt mir zugleich die sittliche Verpflichtung auf, der Be-  lehrung durch die Wirtschaftsgesetze bezüglich der Mittel  . Gehör zu schenken, der Anleitung, welche sie mir geben;  mit Eifer und Klugheit mich zu bedienen. So werden die  Nutzanwendungen  aus den sogenannten Wirtschafts-  gesetzen zu Geboten der sittlichen Ordnung. (Was alles  ganz genau so von allen übrigen Kultursachgebieten gilt,  auf denen der Mensch sich betätigt.  ’  Kin nicht ganz stren  ‘  ß  er Sprachgebrauch bezeichnet  diese „Nutzanwendungen  se  lbst als „Wirtschaftsgesetze“,  obwohl nach genauer Sprechweise, die letzteren theore-  tische (spekulative, analytische), erstere dagegen prak-  — tfische Wahrheiten sind. Lassen wir den etwas unstren-  en, aber eingebürgerten und durchaus vertretbaren  prach  geb T  auch gelten, dann ergibt sich: ‚Wirtschafts-  esetze“ — so’verstanden — sind zugleich auch die sitt-  iphep Reg'elndes wirtschaftlichen Handelns. Der Wirt-  eZiel -(Q. L1, 42)

Was verlangt demgégenüber das Sittengésetz VON
uns? Daß WIr, W1€e 1m Großen nd (Janzen e E:
hens, uch 1m Kleinen un Eınzelnen die rechte /Ziel-
ordnung wahren, In uUuNseTEM gesamten Tun und Lassen
das (resamtziel uUuNsSeTES Daseins, unser etztes Ziel nd
Ende, innerhalhb jedes Kultursachgebietes ahber dessen
arteigentümliches, wesense1genes Sachziel miıttelst der Je-
weıls sachdienlichen Mittel anstreben. Bewesst du dich
1m Raum des Wiırtschaftlichen, ann wirtschaifte,
ımm dir G: Richtschnur deines Handelns, StTEeLts die-
jen1ı Maßnahmen wählen, die als ıttel eingesetzt
den Sinn der Wirtschafit, ihren Sachzweck verwirklichen,

denjenigen Kriols herbeiführen, der VO der Natur,
VO Schöpfer selhst der Wirtschaftt qals ihr Zie! SC
steckt ist!

Das hedeutet aber zweierlel. Erstens edeute die
sıttliche Ordnung gebıetet, 1m Raume der Wirtschaltit die-

jenigen Mittel zu gebrauchen, weiche zufolge der wiırt-
schaftlichen Gesetzmäßigkeiten den Zweck der Wirt-
schafit erreichen helfen. IDG Sogenannten Wiırtschafis-
geselze qls solche wenden SICH ZW arl 11L} Al meınen NT
stand, den S1e belehren, hel weichem Ziele ich unwelger-
ich ende, wenn ich estimmte Maßnahmen SetzZe, un
mittelst welcher Maßnahmen alleımm 1C dem Ziele SC

_ lange, das erreichen 1G M1r vorseize Das Sitten-
esetZ, welches das Ziel mMır ZUFLC sitilichen Pflicht macht,
st MIr  e zugleich die sıttlıche Verpflichtun auf, der Be-

Jehrung durch die Wirtschafttsgesetze bezüg ich der AittelSE  n  reuning,  ehrstücke  ragesin  Nnno  S  'dé/rf éésärfi‚£e W1rt/schafthche Béremh '\ istTi eirii Ziiicjl;  . lha  ndeln, bezw. ein Handlungszusammenhang mit vorge-  gebenem, d. h. sachnotwendi  gem und lebenantyvefidiggm  ‘“ Ziel (O. a n 42).  Was verlangt  demgégeriü]öer das ’Sittengééetz _ von  uns? Daß wir, wie im Großen und Ganzen unseres Le-  bens, so auch im Kleinen und Einzelnen die rechte Ziel-  ordnung wahren, in unserem gesamten Tun und Lassen  das Gesamtziel unseres Daseins, unser letztes. Ziel und  Ende, innerhalb jedes Kultursachgebietes aber dessen  arteigentümliches, wesenseigenes Sachziel mittelst der je-  weils sachdienlichen Mittel anstreben. Bewegst du dich  im Raum des Wirtschaftlichen, dann wirtschafte, d. h.  nimm dir zur. Richtschnur deines Handelns, stets die-  jenigen Maßnahmen zu wählen, die als Mittel eingesetzt  den Sinn der Wirtschaft, ihren Sachzweck verwirklichen,  d. h. denjenigen Erfolg herbeiführen, der von der Natur,  vom Schöpfer selbst  ‚ der Wirtschaft als ihr Ziel vorge-  -  steckt ist!  Das bedeutet aber zweierlei. Erstens bedeutet es: die  sittliche Ordnung gebietet, im Raume der Wirtschaft die-  jenigen Mittel zu gebrauchen, welche zufolge der wirt-  schaftlichen. Gesetzmäßigkeiten den Zweck der Wirt-  schaft erreichen helfen. Die sogenannten Wirtschafts-  gesetze als solche wenden sich zwar nur an meinen Ver-  stand, den sie belehren, bei welchem Ziele ich unweiger-  »  lich ende, wenn ich bestimmte Maßnahmen setze, und  mittelst welcher Maßnahmen allein ich zu. dem Ziele ge-  _ lange, das zu erreichen ich mir vorsetze. Das Sitten-  esetz, welches das Ziel mir zur sittlichen Pflicht macht,  e  gt mir zugleich die sittliche Verpflichtung auf, der Be-  lehrung durch die Wirtschaftsgesetze bezüglich der Mittel  . Gehör zu schenken, der Anleitung, welche sie mir geben;  mit Eifer und Klugheit mich zu bedienen. So werden die  Nutzanwendungen  aus den sogenannten Wirtschafts-  gesetzen zu Geboten der sittlichen Ordnung. (Was alles  ganz genau so von allen übrigen Kultursachgebieten gilt,  auf denen der Mensch sich betätigt.  ’  Kin nicht ganz stren  ‘  ß  er Sprachgebrauch bezeichnet  diese „Nutzanwendungen  se  lbst als „Wirtschaftsgesetze“,  obwohl nach genauer Sprechweise, die letzteren theore-  tische (spekulative, analytische), erstere dagegen prak-  — tfische Wahrheiten sind. Lassen wir den etwas unstren-  en, aber eingebürgerten und durchaus vertretbaren  prach  geb T  auch gelten, dann ergibt sich: ‚Wirtschafts-  esetze“ — so’verstanden — sind zugleich auch die sitt-  iphep Reg'elndes wirtschaftlichen Handelns. Der Wirt-  e0 S G(rehör schenken, der Anleitung, welche S1€e IMır geben,
mıt Eufer un Klugheit mich bedienen. SO werden dıie
Nutzanwendungen ALLS den sogenannten Wiırtschafts-
gesetlzen (sehoten der sıttlıchen Ordnung. Was alles

von allen übrigen Kultursachgebieten gilt,
quf denen der Mensch sıch betäti

Kin nıcht Sanz stren Gr Sprachgebrauch bezeichnet
diese „Nutzanwendungen Ibst qls ‚„Wirtschaftsgesetze”,
obwohl ach Sprechweise. die letzteren theore-
iiısche (spekulatıve, analytiısche), erstere dagegen prak-

sSE  n  reuning,  ehrstücke  ragesin  Nnno  S  'dé/rf éésärfi‚£e W1rt/schafthche Béremh '\ istTi eirii Ziiicjl;  . lha  ndeln, bezw. ein Handlungszusammenhang mit vorge-  gebenem, d. h. sachnotwendi  gem und lebenantyvefidiggm  ‘“ Ziel (O. a n 42).  Was verlangt  demgégeriü]öer das ’Sittengééetz _ von  uns? Daß wir, wie im Großen und Ganzen unseres Le-  bens, so auch im Kleinen und Einzelnen die rechte Ziel-  ordnung wahren, in unserem gesamten Tun und Lassen  das Gesamtziel unseres Daseins, unser letztes. Ziel und  Ende, innerhalb jedes Kultursachgebietes aber dessen  arteigentümliches, wesenseigenes Sachziel mittelst der je-  weils sachdienlichen Mittel anstreben. Bewegst du dich  im Raum des Wirtschaftlichen, dann wirtschafte, d. h.  nimm dir zur. Richtschnur deines Handelns, stets die-  jenigen Maßnahmen zu wählen, die als Mittel eingesetzt  den Sinn der Wirtschaft, ihren Sachzweck verwirklichen,  d. h. denjenigen Erfolg herbeiführen, der von der Natur,  vom Schöpfer selbst  ‚ der Wirtschaft als ihr Ziel vorge-  -  steckt ist!  Das bedeutet aber zweierlei. Erstens bedeutet es: die  sittliche Ordnung gebietet, im Raume der Wirtschaft die-  jenigen Mittel zu gebrauchen, welche zufolge der wirt-  schaftlichen. Gesetzmäßigkeiten den Zweck der Wirt-  schaft erreichen helfen. Die sogenannten Wirtschafts-  gesetze als solche wenden sich zwar nur an meinen Ver-  stand, den sie belehren, bei welchem Ziele ich unweiger-  »  lich ende, wenn ich bestimmte Maßnahmen setze, und  mittelst welcher Maßnahmen allein ich zu. dem Ziele ge-  _ lange, das zu erreichen ich mir vorsetze. Das Sitten-  esetz, welches das Ziel mir zur sittlichen Pflicht macht,  e  gt mir zugleich die sittliche Verpflichtung auf, der Be-  lehrung durch die Wirtschaftsgesetze bezüglich der Mittel  . Gehör zu schenken, der Anleitung, welche sie mir geben;  mit Eifer und Klugheit mich zu bedienen. So werden die  Nutzanwendungen  aus den sogenannten Wirtschafts-  gesetzen zu Geboten der sittlichen Ordnung. (Was alles  ganz genau so von allen übrigen Kultursachgebieten gilt,  auf denen der Mensch sich betätigt.  ’  Kin nicht ganz stren  ‘  ß  er Sprachgebrauch bezeichnet  diese „Nutzanwendungen  se  lbst als „Wirtschaftsgesetze“,  obwohl nach genauer Sprechweise, die letzteren theore-  tische (spekulative, analytische), erstere dagegen prak-  — tfische Wahrheiten sind. Lassen wir den etwas unstren-  en, aber eingebürgerten und durchaus vertretbaren  prach  geb T  auch gelten, dann ergibt sich: ‚Wirtschafts-  esetze“ — so’verstanden — sind zugleich auch die sitt-  iphep Reg'elndes wirtschaftlichen Handelns. Der Wirt-  eUische Wahrheiten SIN  d. Lassen WITL den eLlWAS unstren-
C aner eingebürgerten un durchaus vertretbaren
prachgeb Tuch gelten, annn CI bt _ sich ‚„‚ Wirtschaits-
esetze so verstanden SIN zugleich uch die sıtt-

ichen Regeln des wirtschattichen Handelns. Der AT



K

11l ıs Quadra

é.chaftéethikef ; trägt nıcht wiıirts 13ftsfré1hd«t, anderé—
woher geholte Normen VOIL qußen: die Wirtschait
heran, sondern er Iordert VoO Wiırtschafiftler: wirtschaftewirtschaftsgemäß! Damit enttällt jede Konfliktsmös-lhchkeit zwıschen der Seinslehre VO der ırtschait und
der Sollensliehre NVO der Wırtschaflit: Wirtschaftstheorie:
(-Metaphysik) un Wirtschaftsethik unterscheiden sıch
ZWAaATL scharf iIm Formalobjekt, haben ber nıcht NUur das
Matertialobiekt (Wirtschaft), sondern auch den matertı--(en Inhalt der Aussagen ber dieses Materialobjekt g..melnsam. Wirtschaftstheorie und Wirtschaftsethik ‚ Tel-
chen nıcht bloß einander die Hand, sondern genen and
In Hand; eın Widerstreit zwıschen iıhnen ist begrilllichunmöglich”) wenn der Wırtschalftstheoretiker und der
Wirtschaftsethiker einander wıldersprechen, dann IrTe
ehben einer VoNn beiden; Was wıirtschaitlich talsch ist,ann Nn1ıC wirtschaitsethisch rıchtıig seın W wirt-
schaftlich richtig, an nicht wirtschaftsethisch talsch
se1IN. Nur das ann vorkommen, daß Was ım CHNSCrCHwırtschaftichen Blickfelde gesehen riıchtig erscheint, 1n
der umiassenden sıttlichen Gesamtschau sıch qls talsch
erweıst. Was 1n seinem beschränkten Kreise Giltigkeithat, besıitzt darum nıcht schlechthinige Giıltigkeit. So-
kann M eine unter wıirtschaitlichem Gesichtspunkt be-
TAachtie höchst wohlgeordnete Unternehmung dennoch
sıttlich ungeordnet se1ln, etiwa weıl sS1e des Sonntagss DE
schieht, Iso der Zeıt, die der ensch der (‚ottes-
verehrung, dem Besuch -des Sonntagsgottesdienstes W1d-
INeE  m soll Wie errklärt; si\chy das? VNach dem Gesagten

Daraus ergıbt sıch auch, In welchem Sınne VO einem Me-
tihodendualismus esprochen werden kann. Da dıe Methode VOLLrT

Formalobjekt bestimmt. wird, haben die beiden Wissenschalten
Wırtschaftstheorie und Wirtschaftsethik Ww1ıe€e verschıedene Kormal-
objekte uch verschıedene ethoden Wenn ber Je die verschlie-
denen Methoden Z widersprechenden Ergebnissen führen, S: hbeweıst
dies bloß, daß die Anwendung der Methode fehlerhaft War uch hiıer
moöge die Analogıe des Verhältnisses Vo Glaubenserkenntnis und.
Wissenserkenntnis der Erläuterung dienen. Genau wıe Wiırtschafts-
theorije und Wirtschaftsethik, en auch Glauben und Wiıssen
iıhre verschıedenen Kormalobjekte und entsprechend ihre  - verschlie-
denen Methoden. Aber Glaube und Wiıssen können einander nıemals:
wıdersprechen; Glaubenswissenschaft UnN!: Vernunfitwissenschaft
wıdersprechenden Aussagen gelangen, da hat eben die ıne der dıe
andere der beıden ihre eıgene Methode ralsch angewandt un nfolge-
dessen geiırrt „Nnu. uUunM1Yyu anı inter fiıdem et ratıonem dissens10
esse potes (D 1797 1Iso K INan wıll, ethodendualısmus, aber
nıcht 1m Sinne eINes Methodenantinomismus, sondern 1m Sinne wahrer
nd tiefgründender. Methodenkongruenz. Vgl üombl V:, Das Aqui-
valenzprinzip, 1n Jahrbücher für Nationalökonomie und Statisti 13
1930), 332227 amn nde
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höchst einfach: dieser eıt, unterdiesen Ums den
sollte der Mensch eben überhaupt DIE Raume des
Wiırtschatitlichen un innerhal der wırtschaitlichen /iel-
ordnung ätıg SCIN; tehlerhafit ist nıcht das Wıe SCH1€6ES
Waırtschaftens, sondern daß € jetzun hıer überhaupt
wirtschaitet,; Wanlıund NIC wirtschaiten, sondern
Gottesdienst der Nächstenlhebe üuben der irgend
andern Pflichtenkreise obliegen sollte.

Damit sSınd WT schon bel dem Zweıten un Bedeut-
<amsten. angelangt. Das Sittengesetz verpilichtet 138855 j<,
\  V  NI© bereits hervorgehoben, nıcht DU innerhalb der C11N-
Zzelinen Lebensgebhilete die ihnen jeweıls eigentümliche
/ielordnung innezuhalten, sondern ebenso (1anzen

Lebens die rechte Ordnung un Stuiung der Vel-
schiedenen Fmnzel-, e1l- un Zwischenziele beob-
achten Indem WITL aber dieses LUnN, wirtschaften WIUL,
ND und nd 1eviel wirtschaften 1SL, un W1d-
1iNeN jedem anderen Aufigaben- nd Lebenskreise
gleichfalls dem MaDße, der Zeit un unter den Um-
ständen, WIie SCiIiNer Bedeutung un Würde, WI1IEe der
echten un u  Nn Ordnung entspricht. Das aber edeu-
tet, daß nunmehr alle Ziele, die WITL uns setizen, sıch
sammenTügen 136 CINZISECN, gewaltigen Zielordnung,

vielseitigen un vielstuligen rdnung der Ziele, die
alle Uusaimiıme höchsten Spitze gıpfeln, ı E SE  hetr-
sten un etzten Ziel un nde aller Dinge, OChHhsSten
Cute, ott Ist 1so jetz daran, daß iıch aqals Wirt-
schafitler wirtschafitliic ätıg habe un betätige
IC mich wirtschaftlich richtig, stelle IC mich damıt
hinem diese Zielordnung, die vielstufig auifsteigt hıs
ZUF höchsten Spitze, WO ott thront; mehr noch, ich
selbst steige quft diesen Stufen Hıs diesem höch-
sten Gut, etzten Ziel un nde Indem 1C die
Kigengesetzlichkeıit des Kultursachgebietes, ich Y
wırken habe., beachte, mich inr AaNnDaASSC, miıch ihrer be-
diene, iue ich gerade das, Was die sittliche Weltordnung
Ol INr diesem ILNECHNEHN Platze erfordert, diene ich

Allta INEeEiNES Lebens_ ott em Herrn, ertülle SC1IHNECIN
H eilıgen ıllen und nehme den Weg ihm A H: 43)

Hat nıicht VON jeher die christliche Moral un Aszese
<CIies gelehrt, WCI111N SIC aut die Erfüllun der Berulfs-

des Men-pfHichten drang, S1C die Selbstheiligun
R  ©  N der treuesten Kriüllung der Beruisp ichten qui-
zeigte? (janz Sew1b. ber diese Lehre VO der Verchrist-
ichun nıcht hHloß des Sonntags, Ssondern gerade uch

des W;rktag$, jedes einzelnen Wérk?aéé‚ :es SANZCNHN
Werktags’ des Lebens, die n]ıemals auigegeben, . nıemals



cKe uadrag al

\fe1‘letgghet wurde, getraute man sich an'schéinen_d doch
nıcht rec an die Wiırtschafit (wie uch an die Politik)
neranzutragen. Warum wohl? Nun darum, weil eiıne

eıneliberal-manchesterliche Wirtschalitsheorte (wıe
macchiavellistische T’heorıie der Politik) cdie Wirtschafit
(die Staatsgeschälfte) 1n eIn SO unheimliches Licht rückte,
daß einem VOL dieser Wirtschait (diesem Moloch Staat)
das (ırausen. ankam. Wenn Nal Wirtschaft sich VOILI-
hiıhren ließ als „Geldverdienen‘, als rücksichtslose Jagd
nach em eıgenen Vorteıl, qals schonungslosen Kampf
aller gESECHN alle, als Niedertreten des Schwächeren, a1lS
Hinwesgsschreıten über Leichen, als Beutemacherel; „AUS-
heutung , 19, an die Entartung tür das Wesen,
che Krankheıt TÜr den gesunden Körper, den Irrsınn Tür
den (zottestiunken des (Jeistes ahm, annn konnte man
allerdings bedenklich werden, 1n er Waiırtschafit den
Wesg e zotft finden P wollen un dıe Menschen: qauft
diesen Wesg leıten Man vergıibt eben, Was die Enzy-
klıka S nachdrücklich hervorhebt, daß die Wirtschafit
ihr vorgegebenes, OM Schöpfer selbst iıhr vorgestecktes
Sachziel hat, un daß der Menschengeıst, dıe mensch-
iche Vernunit mıt Sicherheıt e erkennen kann. Mıt
Sicherheit erkennbar, "auch eine jahrzehntelang
herrschende Schule 1m Bannkreıise individualistischen
Denkens befangen CS verkennt: unverrückbar vOorge-
steckt, uch WEeEeNN och viele wirtschaftenden Men-
achen sıch darauft einzustellen weigern un damıt 1m
Aaume der Wiıirtschafit unwirtschaftlich, qußerwirtschaft-
iıch, wıderwirtschäftlich sıch gebaren.

Das ıst das GroDhe z801 der Knzyklika O2a daß sS1e
weder al der uch eute och weıthın herrschenden 1N-
dividualıstischen irtschaftstheorie och dem ent-
stellten Bilde der historisch-empirischen Wıiırtschaft VOIl

heute nalten bleıbt, sondern hindurchstößt zum Wesen
der Sache Sowochl . die alsche Theorile als das verkehrte
Gebaren werden. ıIn Kürze un Schärie abgetan; die
Ausführungen der Enzyklika ber hen immer au{l dıe
Sache, den Kern, das W esech:; Das esS«c der Wirtschaft
aber ıst das Kultursachgebiet der Unterhaltstiürsorge.
Wie jedem Kultursachgebiet so auch dAiesem biılligt die
Finzyklika unumwunden, Irank und Irel die iıhm W CSCHS-
e1seNe E enständigkeıt wohl wissend, daß S1E da-
mı1t dıe irtschait nicht aus der Botmäßigkeıt des Sıitten-
gesetzes entläßt, sondern gerade 'erst die Grundlage legt,

die Ordnungsgewalt des sıttlichen Gesetzes bis 1n die
letzten. und teinsten Verästelungen un Verzweigungen
der. Wirtschaft: durChzuführen‚ u die ‚Wirtschatt als

Ö„Theol.-yprakt. Qu artalsc_h#ift“. ıt



1 Breun1i ehrs ck Sesi

Ganzes82  1l-Breuni  ehrstück:  gesi  Ganzes und 3ede emzelne wirtschaftliche Handlung An  die große, allum  dem einzigen Ziele auf Gott.  fassende: Zielor'dn[mg_ eijn’yzugl_iecfllétn mit  ®  S  Die recht verstandene KEigen  ständigkeit der Wirt-  schaft, wie die Enzyklika Q. a. sie lehrt, macht erst ge-  rade offenbar, wie alles _ Wirtschaften zugleich eine sitt-  liche Angelegenheit ist, die nach dieser Seite hin — wie  alles gesellschaftliche Leben — unweigerlich und. vorbe-  haltlos zur Zuständig  keit des kirchlichen Lehr-, Hirtven-v  und Richtergmtes__ gehört.  1. Fragenkreis um das Eigentum (nn. 44—%2).  Den Fragenkreis um das Eigentum behandelt die En-  Zyklika in den drei Abschnitten: Eigentum (nn. 44—592),  apital und Arbeit (nn. 53—58) und Entpro  etarisierung  des Proletariats (nn. 59—62).  ijese drei Abschnitte bil-  den eine gewisse Einheit, welcher der Abschnitt „Lohn-  g_er‘echti_gkeit“ ‚als Entsprechungsstück gegenübhersteht. ‘  a) Eigehtam (nn. 44—52).  Unschwer findet man die hauptsächlichsten Streit-  fragen, die in den letzten Jahren über das Eigentum aus-  gefochten wurden, in der Enzyklika Q. a. wieder. Man  hat gestritten um den Eigentumsbegriff: ob christlich  oder heidnisch, ob absolut oder relativ, ob veränderlich  oder unveränderlich, ob sittliche Bindungen‘ einschlie-  ßend oder ausschließend. Man hat gestritten über den  Eigentumsgebrauch: ob willkürlich  oder  zweckbe=-  schränkt, ob rechtlich oder allgemein sittlich- gebunden.  Man hat gestritten über die Grenzen des Eigentumsrechts  und des Gebrauches dieses Rechts, man  at gestritten  um ein „Recht auf Mißbrauch“. Einen besonderen Streit-  punkt bildeten noch die Befugnisse des Staates in Bezug  auf das Eigentum. Von all diesen Streitiragen weiß Q. a.  nicht nur, sondern bringt ihre unzweideutige Entschei-  dung, ebenso wie auch eini  bezüglich „Rerum novarum  6  ge Auslegungs  sChwie‚rigkeitep  gelöst werden  Leo  Was den Eigentumsbegriff angeht, wird die Lehre  s XIII. und der unter Leitung  es kirchlichen Lehr-  amtes wirkenden Theologen (n. 45) klargestellt. Gegen  diese Theologen — versteckt auch gegen Leo XII. selbst  — war ja die Beschuldigung erhoben worden, sie hätten  einen rein individualistischen Ei  D  entumsbegriff . gelehrt,  bezw. aus dem römischen Recht ü  ernommen, also einen  nach Ursprung und Inhalt „heidnischen“ KEigentums-  begriff, von dem es jetzt gelte, sich abzuwenden und zu  einer‘n" mehrx'}deutsch-rechtzlich gep1“ägten, -„christlichen‘fund jede einzelne wiırtschaftliche: Handlungdie große, allum
dem einzigen Ziele auf Gott

Iassende %ielor'dnung ' einzugliedern mıt
Die reCc verstandene FEigenständigkeit der Wirt-

schait, WI1e die Enzyklika B S1€e Jehrt, mac erst g..rade offenbar, WIe alles Wirtschaften zugleich eine sSItTt-
iıche Angelegenheit ist, die ach dieser Seite hın W1€e
alles gesellschaftliche Leben — unweıigerlich un vorbe-
haltlos ZUF Zuständigkeıt des kırchlichen Lehr-, Hirten-und Richtergmtes__ gehört.

Fragenkreis um das Figentum (nn
Den Fragenkreis das Kisentum behandelt die En-

Z zliıka 1n den TrTel Abschnitten: Kigentum nn. 44—952),apıtal un Arbeit (nn 5358 un KEntpro etarısıerungdes Proletariats (nn lese Trel Abschnitte bıl-
den eine gewIlsse FEinheit, welcher der Abschnitt ‚„Lohn-gerechti_gk’eit“ als Entsprechungsstück gegenühersteht. ‘

a) Eigentum (nn
Unschwer findet INan die hauptsächlichsten Streit-

Iragen, die 1n den etzten Jahren ber das Kigentum -gefochten wurden, in der Enzyklika wlıeder. Man
hat gestrıtten den Eigentumsbegriff: obh christlich
der heidnisch, ob absolut der relativ, ob veränderlich
der unveränderlich, ob sıttliche Bindungen einschlie-
Bend oder ausschließend Man hat gestrıtten ber den
Kigentumsgebrauch: ob willkürlich der zweckbe=-
schränkt, ob rechtlich der allgemein sıttlıch- gebunden.Man hat gestrıtten ber die Grenzen des Eı entumsrechts
un des Gebrauches dieses Rechts, 1898028  en ql gestrıttenum ein ‚Recht ul Mißbrauch‘‘. Einen besonderen Streit-
pun bıldeten noch die Befugnisse des Staates In ezugaqauf as Kigentum. Von all diesen Streitfragen weıiß A,
N1IC UF,, sondern bringt iıhre unzweıdeutige Entschei-
dung, ebenso WI1Ie uch einı
bezüglich „Rerum novarume< Auslegun _s_Chwierigkeiten)g_elöst WEr

Leo Was den Kigentumsbegriff eht, wiıird die LehreAL und der unter Leitung kirchlichen ehr-
amtes wirkenden Iheologen (n 45) klargestellt. Ge
diese Theologen versteckt auch Leo IT st

WAar ja die Beschuldigung erhoben worden, S1e hätten
einen rein individualistischen | entumsbegrifi gelehrt,EeZW. au  N dem römischen Recht ü N, also einenach Ursprung und Inhalt „heidnischen“ Figentums-begriff, VON dem jetzt gelte, siıch abzuwenden un
einem mehr‘ c}deutscli-rech'?ylich gepragten, „Christlichen“



eH-B eu eh stuck „Quadragesim S axmoi‘.
Eigenfufflék;egC117ell-Breu  ehrstück:  D  <  V annot,  *  Z  >  E  Eigehfuiilék;  eg  r1ff zuruckzukehren E  s ist  selbstverstand-  lich, daß das kirchliche Lehramt eine solche Beschuldi-  gung der Theologen (Moralisten), die letzten Endes doch  nur auf. das Lehramt der Kirche selbst zurückfiel, nicht  stillschweigend hingehen lassen konnte. Nichtsdesto-  weniger ist die Zurückweisung von bemerkenswerter  Schärfe („probroösis calumniis Ecclesiam criminari non  verentur, quasi permiserit . . .“). Die Kirche stellt sich  schützend vor ihre Theologen: an ihren wissenschaft-  lichen Leistungen mag man. freimütig Kritik üben, nicht  bloß beim einzelnen Vertreter des Faches, sondern auch  am Stande der Wissenschaft eines Zeitalters; wer aber  ihre Rechtgläubigkeit angreift, der fordert daskir'chliché  Lehramt in die Schranken. In Zukunft wird es nun nicht  mehr notwendig sein, auf die Wiederentdeckung des  christlichen Eigentumsbegriffs auszugehen; man wird ge-  irost weiterhin den in unsern Schul- und Lehrbüchern  der Moral vorgetragenen Eigentumsbegriff. als „chriSt-  lich‘“ annehmen dürfen. Der Schaden, der durch die  leichtfertige Inkriminierung der zeitgenössischen Moral-  theologie angerichtet, die Verbitterung, der Vertrauens-  schwund, der Ideenwirrwarr in zahllosen Köpfen sind  damit aber noch nicht wieder gut gemacht. Dazu bedarf  ©  es jetzt der langwierigen, geduldigen Aufbauarbeit im  Geiste und nach den Weisungen  es päpstlicheg Welt-  rundschreibens.  _ vOx christichem ıad-he  Mit der Entgegensetzung  nischem Eigentumsbegriff ist es also nichts; ebensowenig  Ar  mit einer Abirrung der Moralisten vom Wege der Wahr-  heit. Aber was ist nun in der Ei  gentumslehre naqh de;r  Enzyklika Q. a. zu halten?  Das Eigentum hat eine doppelte Seite: eine dem  menschlichen Einzelwesen und eine der menschlichen  Gesellschaft zugekehrte Seite. Worauf es ankommt, ist  daher, beide Seiten gebührend zu berücksichtigen sowie  ihre Betrachtung in der rechten Weise zu verbinden. Das  ist ja die Schwierigkeit für den armen Menschengeist,  daß die Dinge stets mehrere Seiten aufweisen, die ge-  würdigt. sein wollen, wir sie aber nicht gleichzeitig von  allen ihren Seiten, sondern stets nur von einer Seite her  betrachten können. Nun geschieht es leicht, daß die eine  Ü  R  Seite uns mehr fesselt als die andere und wir uns infolge-  dessen mit Vorliebe mit ihr beschäftigen, vielleicht bis  zur Gefahr; die übrigen Seiten darüber nicht bloß zu ver-  nachlässigen, sondern geradezu zu vergessen. Wir müs-  sen daher der Betrachtung unter dem einen Gesichts-  punkt glsbaldwieder die„Betyachtung gnter_andergn'(}e_  6*  —-zurückzukehren. ist selbstverständ-
lich, daß das kirchliche Lehramt eine solche Beschuldi-
SUuNs der I'heologen (Moralisten), die etzten Endes doch
DUL auf das Lehramt: der Kırche selhst zurückfiel, nicht
stillschweigend hingehen lassen -konnte. Nichtsdesto-
wen1ger ist dıe Zurückweisung VO  2 bemerkenswerter
Schärte („probrosis calumn1ıs Ecelesiam CrımınaAaTı DO
verentur, quası permiserıt D e Kırche stellt sıch
schützend VOL ihre Theologen: ihren wissenschaft-
ıchen Leistungen mag man Ireiımütig Krıtik üben, nicht
bloß beim einzelnen Vertreter des Faches, sondern uch

Stande der issenschaftt eines Zeitalters; WeLr Der
ihre Rechtgläubigkeit angreiit, der tordert das kirchliche
Lehramt In die Schranken In Zukunit wırd 18888 nıcht
mehr notwendig se1N, qut die Wiederentdeckung des
christlichen Fkıgentumsbegriffs auszugehen; 1980828  - wıird g..
TOS weıterhın den In UNSsSerN Schul- und Lehrbüchern
der Moral vorgetragenen Kıgentumsbegriff . als ‚christ-
iıch“ annehmen dürten. Der. Schaden, der durch die
leichtfertige Inkriminierung der zeiıtgenössischen Moral-
theologie- angerichtet, die Verbitterung, der Vertrauens-
schwund, der Ideenwirrwarr 1n zahllosen Köpfen Sind
damıt ber noch nıcht wileder gut gemacht. Dazu bedarf K

jetz der Jangwierigen, geduldi Aufbauarbeıit 1m
Geiste un ach den W eisungen es päpstlicheq Welt-
rundschreibens. OB christlichem und heid-Mit der Entgegensetzungnıschem Eı entumsbegriılff ıst Iso nichts; ebensowen1g

-  emiıt einer A ırrung der Moralisten om ege der Wahr-
heıt ber W as ıst U 1in der IDgentumslehre naqh derKnzyklika halten?

Das Kıgentum hat eine doppelte Seite eine dem
menschlichen EFEinzelwesen und eiıne der menschlichen
Gesellschaft zugekehrte Seite W orauf es ankommt, istdaher, beide Seiten ebührend berücksichligen sowie
ihre Betrachtung In rechten Weise verbinden. Das
ist 1a die Schwierigkeit für den Menschengeıst,daß die inge Stelis mehrere Seiten. auiweılsen, die g...
würdigt sein wollen, WITr sS1e ber nıcht gleichzeitig von
allen ihren Seiten, sondern StEeTIs DE  — VO  an einer Seite her
betrachten können. Nun geschieht es leicht, daß die eıne
Seite uns mehr esselt als die andere und wır uns infol e_.
dessen mıt Vorliebe mit _ ihr beschäftigen, vielleicht
ZUE Gefahr:; die übrigen Seiten darüber nıcht bloß Ver-
Nachlässigen, sondern geradezu ZU VETrSESSCH. Wır MUS-
S daher der Betrachtung unter dem einen Gesichts-
punkt alsbald _ wieder die Betrachtung pnter‚_ ande_1‘9n Ge-  A6>1‘
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sıchtspunkten folgen lassen; WIL UuUsSsen uUNs, s gul WITL
können, sSTeis Jebendig ı Bewußtsein. halten, daß dıe unsN A E Z  c1ugenbhckllch beschäftigende Seite der Sache nıcht iıhre
CINZISE, allgemeinen uch nıcht die wichtigste, s
ern 188 CINeEe unter mehreren ıst Es K  >  Öönnte i11LU sehr
wohl SCIIHN,; daß Zeıt, dıe OINn liberalistisch-
indiıyıdualistischen Geist ertüullt WarL, nıcht bloß die JUur-
sten, sondern uch die Moralisten mıiıt SEWISSECN
hevorzugten Interesse sich der individuellen Seıite des
Fagentums annahmen, diese Seite vorbetonten. Das
ist durchaus vereinbar miıt der Knzyklıka, die sıch be-
Snugt testzustellen, die Moraltheologie habe dıe andere,

die soz1ale Seite des Figentums weder geleugnet
noch bezwelfelt; ist sehr ohl möglich, etwas
rückzustellen der selbst auft sıch beruhen Jassen,
hne bestreiten der bezweiılteln.

Fra WIL weıter, oD eC1Ne allentallsıge Vorbetonung
der individuellen Seite des Kigentums durch die Mora-
isten vielleicht berechtigt SCIH konnte uch diese
Frage ist bejahen. Je nach den Bedürfinissen der Ze1l-
ten INUSSEe WIL bald d  1€es, baldı CNES stärker betonen. Die
menschliche Indıyidualität ihre Betätigungsireiheit
ist CI überaus hohes natürliches (zut dıe KEntbindung
der 11 irelen, selbsthestimmten Indıyıduum liegenden,
doch uch VON keinem anderen: als Ol ott gegebenen
Kräfte bedeutete gewaltigen Fortschritt- der
Menschheitsgeschichte, den WIL nıcht darum verkennen
der verkleinern dürfen, weıl das Individuum Gren-
ZC  = überschreitend C1INe Selbstherrlichkeit ür sıch un
SC Faıgentum beanspruchte, die ihm 1L1C un MO
zukommen zonnte und die iıhm die Moraltheologie uch
nıemals zugehbillıgt hat Indem die Moral und die phi].0*
sophısche ngia_lethi}g)_ 1Ur dıe rechte Freiheıit des Indı-
VıIduums un SC1I1LES Kigentums eintrat, handelte SIC recht,
Aiente N1ıC {11UL em kulturellen rortschritt;sondern
auch der Wahrheit. Aber WIC schon gesagt andere E1
ten, andere Bedürftfnisse. Es kam der Zeitpunkt, WO das
berechtigte Maß der Freiheit nıcht erreicht, sondern
überschritten

” Vgl 1NZU ALT Wiırtschalits- und sozlalpohtische Flug
schrıften NT 5/6 kırche und FKıgentum; NT Staat und kıgentum;
NT Begriff und Pflichten des Kigentums: NT U Verschiedene Kıgen-
tumsauffassungen; Nr I Mißverständnisse 111 der Eigentumsfrage;
ımtlıch Volksvereinsverlag -Gladbach 1929

9) Vgl hinzu Gundlach Zur Frage des Sondereigentums,
170, 216. 261 f ders.: Zur111 ;„‚Ostdeutsches Pastoralblatt‘‘ 103%) S

Lkıgentumsirage, 111 ‚„Stimmen de1 Zeıt“ E 1931) RZE



N 1111 GK  aAu ragesimo anno .
Hah C111 Moral und. Sozlalphilosophie diesen LZeitpunkt

sogleich erkannt,; haben S1e die Zeichen der eıt alshbald
richtig gedeutet? DIies unbedingt und LÜr alle Fälle be-
haupten, hıebe wohl den Vertretern dieser Wissenschaf{i-
lIen mehr als menschlichen Seherblick zuschreiben. Wır
Menschen brauchen Zeıt, u11n die W andlungen der Dinge
1E uUuLSs herum erkennen; WIT bedürfen eınes gewıssen
zeıitlichen Abstandes Von ıhnen, sS1e zutreffend be-
urtellen. Selten genugen 115 dıe ersten Ansätze eıner Ent-
wicklung, u11 bereıts ersehen, wohnn cQiese Entwıck-
jung Lühren, WO S1I1E enden wird;: meılst tut nNOL, daß WIFT.
schon e1INn ziemliches Stück W eges rückschauend ‚.üuber-
hhieken können, eın sicheres Urteil abgeben zu. kön-
1611 So kannn sehr wohl sSe1IN, daß WIr manchmal och
> ge1istige Strömungen Front machen, nachdem diese
sereıts rückläufig geworden sind, und geıstige
Strömungen u1ıs och nıcht wenden, obwohl ciese schon
bedrohlich 1m Anschwellen begrilfen sınd.

her iragen WIr doch die Wirklichkeıit Die 9
von katholischen ITheologen (Moralisten) geschalfene
<ozlalphılosophische un sozlalethische Literatur ra
das einheıthiche und wahrhaftıg deutliiche Gepräge
dıe alsche Freiheıit 1888 geselischaiftlichen un wırtschait-
liıchen Leben; der Wirtschaftshberalismus ist der srohe
(regner! Man lese Schindler, IAn lese Biederlack, INa
lese ırgend einen sozlalphılosophischen Grundri1ß, der
Nan nehme das sozlalphiılosophische Monumental- un:
Standardwerk 1n deutscher Sprache, das Lehrbuch der
Nationalökonomie — Heinrich Pesch ZU Hand; Lür
jeden unbeflangenen . Leser ist der Eindruck der oleiche: 7  n  9

der Individualismus ım Denken un ım Wirtschaften ist
CS, en den diese Männer angehen;”° der herrschende
Indıvi ualistische Zeitgeist ist CS, em S1e sıch n  CH-
stemmen. Ja diese Männer, un sS1e tast alleın, SIN  d er
>  CM die vor. der W eeltöffentlichkeıit, vor dem Forum
der fachlichen Volkswirtschaftswissenschait WwW1€e qui der
politischen ‚Arena die J1 yrannel der falschen Frei-
heitslehre, SCSCH die Alleinherrschafit eines falschen HKrei- B

nheitssystems den ungleichen Kampt geführt haben. Wenn
rotzdem gerade 1n der Kigentumslehre eıne starke Be-
(ONUNg der -Kechte und Freiheıiten des Kigentums be1
iIhnen sıch findet, erklärt sıch das us em Umstande,
daß der Sozlalismus sich das Figentum seinem An-
srılisziel erwählt hatte und Leo 11L In „Rerum 10O-
Varum- und mıiıt ihm die gesamten christlichen SOoz1lal-
ethiker und Moralisten in die Zwangslage versetzte, ıne
einseitige Abwehrh al’;ung ein;upehmen‚ Weil' eiIn ein_seitié
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Angriff erfolgte. sollte hie nd da VOoOoN einzelnen

Schriftstellern. diese Abwehrhaltung länger und einseılt1-
DEr heibhehalten worden SCIHN als notwendig, sollten SIC,
da SIE der C1INEN and das Schwert derAbwehr gESCHden Sozi1alismus iühren mußten, nıcht dem W U11-
schenswerten Maße mıt der anderen and die Kelle e_
tührt und AIn Aufbau er gesellschaftlichen Ord-
HNUNS mıt entsprechenden Bindungen TÜr das Indiyiduum
mıitsamt Kıgentum gearbeitet haben, annn Fällt
die Schuld hiefür qauf .den: angreifenden Auheren Feind,
der die Ahbwehr nötıg machte, vielleicht och mehr ber
qaut dessen Verbündete CLIGEILEN Lager,*') qauit alle die-
JENISEN, dıe entweder den gesellschaftlichen Erneue-
rungskräften  35  . christlicher. Sozlalüberlieferung VerzZzWEeIl-
teind alles eıl (0788| Soz1alısmus : entliehnen INUsSSeN
glaubten, der hber ehben diese christhchen Sozialüber-
heierungen sozialıstisch umzutälschen sıch befhissen In
T YTat ist die stark 1131 Schwange gehende, ZUIMN el aus
höchst unangebrachten Minderwertigkeitsgefühlen COCN-
ÜüDer em Soziahlısmus. erklärende Umfälschung christ-
icher KFrbweisheit- soziaulstische Modeıirrtümer
während doch Wirkliehkeit der Soz1ialismus der 99  ffe
(xottes‘ ist; .d.: B: christhliche Wahrheiten unzulänglich
nachbildet, ZUIN e1] geradezu verzerrt C ernst

nehmende Zeitkrankheit VOonNn efährlicher Natur,©daß S dringend geboten WAar; dieser tahr Zı egegnen,
selbst dafür  E: der sıch. wichtigeren un wertvol-
leren auibauenden Arbeit Kräfte entzogen werden muß-
ien ber TOLZ dieses überilüssigen, leider unverme1ı1dli-
chen Abwehrkampfes: die rohe Angrıffshnie verlet
D un überall antımdiıvı ualistisch!.

Als Ergebnis -hleibt 115 ach der Enzyklika testzu-
halten: nıcht ZWe1 Figentumsbegriffe, eiIn heidnischer un
C111} christlicher, sondern CIM Fagentumsbegrufl, der als
ireues gelst1iges Abbild SC1IHNECS Gegenstandes dessen Ver-
schiedene Seiten erkennen 1äßt, insbesondere die indi-
viduelle un die soz1ıale Seıite des Kıgentums. Gefährlich

eC1INe Finseitigkeit, welche die e1iIiNne der die andere
Seite leu NEN verkennen, abschwächen der aushöhlen
wollte. Kın \n  solches Beginnen muüßte reißendZUIN „„INOTa-

A Vgl ‚‚Diesozıale Frage und der Katholizısmus", Festschrift ZU1

40jährıgen Jubiliäum der Enzyklıka „Rerum novarum“;‚ AHerausg. VvVo
der Sektion für Soz1al- und Wirtschaftswissenschaft: der Görresgesell-
schaft, VO NYIn Die EKigentumslehre, 1406

A Vgl (r Gundlach JS Katholische Krıtik des S0zl1alısmus, in
„Schweizerische Rundschau  K 1930), 193 ff Schr beachtlich
ıe scharfe Abwehr beı. Retzbach, Keine _ Sinnverwirrung, „Gej'-
manıa" AUNT: 494 Vom Jänner 1931
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lischen, _ jutidiécfien und sözialen Moderhisinus“ . fuhren,den Pius L bereıts iIm Rundschreiben ZUum Antritt:seines
Pontiıikates??) sıgnalısıert hatte un jetzt in (n 46)
VO  - NeUem als die Gefahr au{fzeıgt, welcher derjenige e..hegt, der VO
abweicht

der , durch Leo AUL. ryqrgezeichn(j‚'ten Linıe
Es ıst gesagt worden, ın der aBetonung der Indivi-dualfunktion des Kigentums gehe Pius Al n weitWI1Ie Leo :dazu aber jüge er als Neues die wiederum

S ‚ebenso weıt gehende Betonung se1iner: Sozialfunk-
ti0n. Das dürtfte richtig beobachtet sSeINn und erklärt sich
auch sehr gut Be1i eo 11 stie die Erörterung der
Kigentumsifrage unter dem Gesichtspunkt der Abwehr
des Sozlalismus; P  1US A dagegen will „Auslegungszwei-tel un Meinungsverschiedenheiten“ I} 40) De-hnheben Darum sind Leos Ausführungen ZUT Figentums-irage polemisch,; P  1US dagegen thetisch. Damit gebot sich
die FErgänzung ach der in 1LeO0s Polemik keinen Platz
iindenden Seite hin; um ber diese Ergänzung VOF der
Mibdeutung schützen, als wolle oder ‚solle S1E Leos
Aufstellungen zurücknehmen oder uch HUr abschwä
chen,; WIrd ausdrücklich alles w Leo Gesagte mıiıt der
gleichen Schärfe und Entschiedenheit auirecht erhalten
und erneuert. Dem entspricht uch die heutige Zeitlage.Gleichzeitig und. nebeneinander erleben WI1IT 1er 21ıne
übersteigerte individualistische Freiheit und Selbstherr-
lichkeit -des Eı entums, dort eine maßlßlose kollektivisti-sche Vergewaltigung un Unterjochung. Hier und dort;das bedeutet nıcht etwa HH ler Veremigte Staaten Vomn
Amerika,; dort Sowjetrußland; ne1n, besagt uch 1m
gieichen Lande hier ındivıdualistisches bürgerliches(Privat- Recht, dort staatssozialistisches Öffentliches
KRecht ar um geht heute der Abwehrkampf ach beiden
Seiten zugleich; 'darum ılt heute erst recht,: be1 der sonotwendigen Arbeit: des gesellschaftlichen Neuaufbaues
jede Abweichung, Sseı ach der indiıvidualistischen, SEeI
es nach der kollektivistischen Seite hın u{fs sorgfältigstevermeiden, also enauestens abzuwägen und peın-lchst die goldene Mittellinie einzuhalten.

Die Enzyklika sagt nicht ‚entweder vodef‚ SOIIdCI‘Ii
S1€E sagtl: sowohl als auch. Das gefällt vielen nicht, _WeilsS1Ee jedes Sowohl-Als-auch beargwöhnen als eine Schau-
kel, auf der die Charakterlosigkeit sıch wiegt: ıch kann
S ich kann auch . anders. In Wirklichkeit lıiegen dienders_. — 1r Menschen möchten. die

E  Rundschréibehf „U1_Ji arcano“ &om Dezember 1922,



S88 Nell-Breuning, Lehrstücke aus „Quädragesimofanno".
Difige‘_ Sarl gém rales einen einzigen ’Gesichfspunkt
brıngen, VO  > einem einNz1gen Punkt AaUS eiINn System AAı
bauen WIT könnten, wohl al  S lebsten die Nn
W elt-an einem eINZIgeN Nagel aufhängen. ott der Herr.
der Schöpfer tut uns aber den Geftfallen HIE macht
( unNns Nn1IC. S eintach, kommt der Bequemlichkeit unse-
I1er 5Systematik nıcht eNLIELECN. Er hat die Dinge
gemacht, daß S1€E nun eınmal mehrere Seiten, sehr ott
ausgesprochenermaßhen ZWel einander zugeordnete, aqauf
einander bezogene, 1n UNnsSseTer Betrachtung ständıg
einander auszuwlegende Seıten haben Da bleibt UNSCIECINM
erkennenden und ordnenden Verstande Sar nıchts ande-
LE ÜDr1g, qls SICH den Dingen und der VO Schöpfer 1n
S1Ee hineingelegten Ordnung anzupassen. Lassen WIT uns
doch nıcht blenden VO der überlegenen (reschlossenheiıt
der Entweder-Oder-Systeme! Nıcht quf die Geschlossen-
heıt, nıcC. auf die Kleganz der Systematik kommt A
s«ondern eINZIS un alleın qu{fi die Wahrheıt Wenn ott
Qaut krummen Linıen gerade schreiben kann, dann muß
vjelleicht umgekehrt NSer kleiner., hbeschränkter Men-
schenverstand krumme Wege, mühselige Umwege gehen,

den eintachen, sgeraden (ottesgsedanken nachzukom-
IHNEIN, soweıt 1€es menschlichem Erkennen überhaupt En
sehen ist Einfachheit un vermenıtliche Durchsichtig-
<e1l haben die ‚einseltigen Dysteme gemeın mıt em
Schlagwort; S1Ee dürfen uUuNns darum ber auch ebenso-
wen1g beeindrucken WI1IEe das Schlagwort. Schon Christus
der Herr hat eın Sowohl-Als-auch gesprochen: „unum
Tacere el alterum NON omittere ; ietzt ‚stellt der
ıalter Jesu Christi ın der Knzyklı einem veriührer1-
schen Radikalismus des Entweder-Oder mı1ıt geradezu SCr
Aissenthlicher Nachdrücklichkeit. un Kindringlichkeit sein
Sowohl-Als-auch 1ım sozi1altheoretischen un soz]laleth1-
schen Bereiche eNLgeIEN. Wir haben wirklich keinen
Grund mehr, uns des Sowohl-Als-auch schämen!
Schaukelpolitik: nein; /Zweillrontenkrieg: WEl eSs sein
mußS, Jal Vor allem ber die Dinge nehmen un gelten
lassen S WI1e der Herrgott S1e sgemacht hat, nıcht ZU  —

größeren Herrlichkeit uns erklü elten Systeme, SOI11-
ern Lı seiıner Ehre und Verherrlic ung

(Fortsetzung folgf.)


